
Antrag auf Förderung des Ehrenamtes im Landkreis Gotha 
-gemäß den Vergabegrundsätzen der Thüringer Ehrenamtsstiftung für das Jahr 2011- 
 

Bewilligungsbehörde: Landratsamt Gotha, Büro Landrat, 18.-März-Str. 50, 99867 Gotha, 
Tel. 03621/214287 Fax: 03621/214110, E-mail: blr@kreis-gth.de 
 

 einzureichen bis spätestens 30.06.2011 
 
 

1. Angaben zum Antragsteller 
 

Name und Anschrift des Vereines/Verbandes etc. 
 

 

Name, Vorname und Funktion des rechtlichen Vertreters und Rechtsform (z.B. eingetragener Verein) 

 

Telefon-Nr. 

 

 

Fax-Nr. 

 

 

eMail-Adresse      

 

 

Bankverbindung - Bank 
 

 

Bankleitzahl 
 
 

 

Konto-Nummer 
 
 

Anzahl der Mitglieder des Vereines 

 

Anzahl der Mitglieder bis 27 Jahren 

 

Anzahl der Mitglieder zwischen 27 und 50 Jahren 
 

Anzahl der Mitglieder über 50 Jahren 
 

 

Mit der Unterschriftsleistung wird bestätigt, dass die Gemeinnützigkeit des 
Vereines in der Satzung festgeschrieben ist und der Verein dementsprechend im 
Vereinsregister des zuständigen Amtsgerichtes eingetragen ist. Diese Nachweise 
können auf Verlangen der zuwendungsgebenden Stelle nachgereicht werden. 

2. Angaben zum Antrag auf Ehrenamts-Förderung 

Höhe der beantragten Zuwendung für das Jahr 2011 
Betrag: 

Wurde bereits im zurückliegenden Jahr eine Zuwendung im 
Rahmen der Förderung ehrenamtlicher Tätigkeit bewilligt? 

ja 
(Betrag in €) 

nein 

Wurde der Antragsteller in den letzten 12 Monaten von Sponsoren 
materiell unterstützt? 

ja nein 

Wurden zum Zeitpunkt der Antragstellung für den gleichen 
Verwendungszweck noch andere Fördermittel beantragt und 
in welcher Höhe? 

ja 
(Betrag in €) 

nein 

 

Sollen mit den beantragten Mitteln auch arbeitslose Menschen im  
Alter von über 50 Jahren in ihrer ehrenamtlichen Arbeit unterstützt  
werden? 

ja 
(Prozentsatz) 

nein 



- Seite 2 zum Antrag auf Förderung des Ehrenamtes - 
 
 Kurze Beschreibung der Vereinsarbeit (ggfs. Zusatzblatt verwenden): 

 

Es wird beabsichtigt, die Zuwendung für folgende ehrenamtliche Tätigkeiten zu verwenden - kurze Erläuterung - 
ggfs. Zusatzblatt verwenden): 

 

 

 

Mit der geleisteten Unterschrift wird die Richtigkeit und Vollständigkeit der gemachten Angaben bestätigt. 
 

 

 

Ort, Datum                                                     Unterschrift rechtlicher Vertreter 
 


